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A. Einleitung

Immer mehr Infrastrukturprojekte werden weltweit im Rahmen öffentlich-priva-
ter Partnerschaften umgesetzt. In der vorliegenden Arbeit werden die in Russland 
und Kasachstan für die vertragliche Gestaltung der öffentlich-privaten Partner-
schaften vorgesehenen Vertragsarten – Konzessionen – eingehend untersucht.

I. Hintergrund

Die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) wurde in den 1990er Jahren in West-
europa teilweise als ein Allheilmittel für die Lösung von Problemen im Bereich 
der öffentlichen Daseinsversorgung angesehen.1 Wie so oft bei „neuartigen, 
hochgelobten Rechtsinstituten“ war die ÖPP sehr bald in der Öffentlichkeit hef-
tig umstritten.2

Die Situation im postsowjetischen Raum stellte sich anders dar. Nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion verschlechterte sich die ohnehin schlechte 
wirtschaftliche Lage der Nachfolgestaaten dramatisch. So brachen im Zeitraum 
1989 bis 1997 das Bruttoinlandsprodukt der Russischen Föderation um 40 % und 
die Industrieproduktion um 60 % ein.3 Erst Ende der 1990er und Anfang der 
2000er Jahre stabilisierte sich die Situation. Insbesondere rohstoffreiche Länder 
wie Russland, Kasachstan und Aserbaidschan profitierten von den gestiegenen 
Öl- und Gaspreisen und konnten ein steiles Wirtschaftswachstum vorweisen.4 

1 Unter anderem wurden viele Modelle angepriesen, die nur wenige Jahre später gescheitert 
sind und für die öffentliche Hand große Schwierigkeiten verursacht haben. S. z. B. Panke/Re-
beggiani, Cross-Border-Leasing: Ein neuer Ansatz zur Stadionfinanzierung? 2004. Zu zahlrei-
chen Problemen mit den Cross-border Geschäften s. Kirbach, Die Zeit, 12.03.2009 Nr.  12.

2 S. z. B. Rügemer, „Heuschrecken“ im öffentlichen Raum. Die Kritik wird teilweise durch 
den Bericht der Bundes- und Landesrechnungshöfe bestätigt. Gutachten des Bundesbeauftrag-
ten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zu Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP) im 
Bundesfernstraßenbau Gz., V 3 – 2006 – 0201 vom 05.01.2009. Auch heute sind die neuen 
ÖPP-Projekte hoch umstritten: z. B. das ÖPP-Projekt für die Bundesautobahn A7, s. Schlieter, 
Ziehen die das durch, wird’s irre, TAZ v. 13.02.2013. S. ausführlich dazu: B.I.3.c).

3 L’vov/Ovsijenko, Ėkonomičeskaja nauka 1999, Nr.  3, S.  99 f.
4 S. Sutela, Russland Analysen 2004, Nr.  17, S.  1, 4 f.
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Dieses Wachstum war und ist jedoch sehr einseitig. Die Abhängigkeit von der 
Förderung von Bodenschätzen ist in allen drei Ländern sehr hoch.5 Der Öl- und 
Gaspreiseinbruch im Jahr 2014 entblößten die Anfälligkeit dieser Wirtschafts-
systeme: Fehlende Einnahmen lösten extreme Devaluationen der nationalen 
Währungen aus und stürzten die Länder in große wirtschaftliche Turbulenzen.6 
Die zu bewältigende Aufgabe ist überaus komplex. Sogar die Niederlande – ein 
hochentwickelter Industriestaat mit einer jahrhundertealten Marktwirtschaft – 
konnten sich nur mit großer Mühe aus der Rohstoffabhängigkeit befreien.7 Die 
Diversifizierung der Wirtschaft setzt den Ausbau der Infrastruktur voraus. Dem-
entsprechend gehören Infrastrukturprojekte zu den wichtigsten Aufgaben der 
rohstoffreichen Transformationsstaaten. 

II. Die Konzession als Instrument für den Infrastrukturausbau

Strukturell befinden sich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in der Transfor-
mation8 – einem Prozess, der vor dem Zusammenbruch des Ostblocks der Welt-
geschichte unbekannt war. Allen anderen bisher bekannten gesellschaftlichen 
Umbrüchen (z. B. den Revolutionen) wurde der Weg durch bestehende soziale 
Klassen und Strukturen geebnet. Die Transformation zeichnet sich dagegen 
durch eine vollkommene Umstellung aller Gesellschafts- und Staatsbereiche 
ohne jegliche Basis in den bestehenden Strukturen aus.9 Ein Beispiel zur Ver-
deutlichung der Situation: Privater gewerblicher Handel wurde in der Sowjetuni-
on bis 1988 mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Es gab also kein 
Bürgertum wie in den Zeiten der Revolutionen des 18.–19. Jahrhunderts in Euro-
pa. Die Marktwirtschaft musste von Null an aufgebaut werden.

5 Die Öl- und Gasbranche macht z. B. ein Viertel des kasachischen BIPs aus. S. <http://
www.ost-ausschuss.de/kasachstan-0>.

6 World Bank, Kazakhstan – The Challenge of Economic Diversification Amidst Productiv-
ity Stagnation, Country Economic Update Fall 2018.

7 Das Problem liegt darin, dass sich aufgrund des großen Exportüberschusses die Währung 
des Landes so weit verteuert, dass der Import wesentlich günstiger als die Eigenproduktion 
wird. Darunter leidet die gesamte Wirtschaft. Zuerst wurde dieses Problem in den Niederlanden 
in den 1960er–1980er Jahren beobachtet. Bis heute wird die starke Abhängigkeit vom Roh-
stoffeinkommen, die zur Überhitzung der Wirtschaft führt, als „Dutch disease“ bezeichnet. S. 
Dichtl/Issing (Hrsg.), Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. Band 1, 2. Auflage 1993, S.  480.

8 S. zu den Prozessen der Transformation im rechtlichen Bereich in den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion: Knieper/Boguslawskij, Konzept zur Rechtsberatung in Transformationsstaa-
ten, S.  7 ff.; Knieper, Rechtsreformen entlang der Seidenstraße, S.  39 ff. 

9 So auch mit beeindruckenden Beispielen Knieper, in: Knieper/Chanturia/Schramm, Das 
Privatrecht im Kaukasus und in Zentralasien, S.  3 ff. 
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In solch einer komplexen Situation ist jede eigene erfolgversprechende Erfah-
rung sehr wertvoll. Eine der wenigen dieser Erfahrungen in der sowjetischen Zeit 
war das Instrument der Konzessionen, durch die in der Periode der Neuen Öko-
nomischen Politik (NÖP) Mitte bis Ende der 1920er Jahre private (meistens aus-
ländische) Investoren in die im Übrigen sozialistische Wirtschaft einbezogen 
wurden.10 

Bereits in der Endphase der Sowjetunion kamen die Konzessionen als Instru-
ment zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Probleme wieder ins Spiel. So wurde 
in Kasachstan zwei Tage vor der Unabhängigkeitserklärung das Gesetz über 
Konzessionen verabschiedet.11 Dieses Gesetz war jedoch noch auf die sozialisti-
schen Verhältnisse zugeschnitten und deswegen von Anfang an überholt. Als 
Konzessionäre durften nur ausländische Investoren auftreten und diese waren 
nicht bereit, im Rahmen veralteter Modelle tätig zu werden. Die meisten Investi-
tionen flossen in die Öl- und Gasförderung. Die Investoren setzten in diesen 
Branchen die Produktionsteilungsvereinbarungen (Production Sharing Agree-
ments, PSA) durch, die nicht in den Regelungsbereich des Konzessionsgesetzes 
fielen. Das Konzessionsgesetz zeigte sich als wirkungslos und wurde zwei Jahre 
nach seinem Inkrafttreten wieder aufgehoben.

Im Unterschied zu Kasachstan gelang es in Russland trotz mehrerer Anläufe 
zunächst nicht, ein Gesetz über Konzessionen zu verabschieden. Die ablehnende 
Haltung in Russland lässt sich durch die negativen Erfahrungen mit den Privati-
sierungen der ersten Stunde erklären, als viele Betriebe unter Verwendung von 
zum Teil kriminellen Methoden weit unter dem Marktwert den Inhaber wechsel-
ten.12 Besonders umstritten war vor diesem Hintergrund die Erteilung von För-
derrechten im Rahmen von Konzessionen. Die Vorbehalte gegen eine vertraglich 
zwischen Staat und Investor ausgehandelte Gestaltung der Förderung von Bo-
denschätzen waren so stark, dass die ausländischen Investoren trotz ihrer starken 
Verhandlungspositionen den Abschluss von Production Sharing Agreements nur 
in wenigen Projekten in Russland durchsetzen konnten.13

Erst im Jahre 2005 wurde in Russland das Gesetz „Über Konzessionsverein-
barungen“ verabschiedet.14 Der Durchbruch gelang dank der Beschränkung der 
Konzessionen auf Infrastrukturprojekte und der Ausklammerung der Förderung 

10 S. B.I.2. 
11 Gesetz der Republik Kasachstan v. 23.12.1991 Nr.  1021-XII „Über Konzessionen in der 

Republik Kasachstan“ (außer Kraft gesetzt durch das Gesetz v. 08.04.1993 Nr.  2090-XII).
12 S. Tchekhoev, Analyse der Privatisierung in der Russischen Föderation, S.  104. Zu struk-

turellen Problemen und deren Ursachen bei den unterschiedlichen Privatisierungsmethoden  
s. Krüßmann, Privatisierung und Umstrukturierung in Russland, S.  311 ff.

13 Rath, Production-Sharing Agreements, S.  4.
14 Föderales Gesetz v. 21.07.2005 Nr.  115-FZ „Über Konzessionsvereinbarungen“ (i. d. F. v. 

07.07.2013), SZ RF 2005, Nr.  30, Pos.  3126 (zit.: KonzessionsG).
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von Bodenschätzen. Die Konzessionsvereinbarung15 wird als ein Vertrag über 
die Errichtung oder Sanierung und den anschließenden Betrieb eines Infrastruk-
turobjekts definiert. Der Konzessionär erhält die Besitz- und Nutzungsrechte am 
Konzessionsobjekt für die Laufzeit der Konzessionsvereinbarung, er wird aber 
zu keinem Zeitpunkt Eigentümer des Konzessionsobjekts (Art.  3 Pkt.  1 Konzes-
sionsG).

Nur ein Jahr später wurde in Kasachstan das neue Gesetz „Über Konzessio-
nen“ erlassen,16 das an das russische Pendant angelehnt war. In der ersten Fas-
sung war dieses Gesetz dem russischen sehr ähnlich. Auch hier wurde die Förde-
rung von Bodenschätzen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausge-
schlossen. Dies entsprach der allgemeinen Entwicklung in Kasachstan, bei der 
die Rechte auf Förderung der Bodenschätze durch öffentlich-rechtliche Lizenzen 
erteilt wurden und die Production Sharing Agreements der 1990er Jahre nach 
und nach verändert bzw. neu verhandelt wurden.17 Auch in Kasachstan durfte der 
Eigentümer des Konzessionsobjekts, also der Konzedent, der dem Konzessionär 
die Nutzungs- bzw. Besitzrechte am Konzessionsobjekt einräumt, nur die öffent-
liche Hand sein.

Im Laufe der Zeit wurden sowohl das russische als auch das kasachische Ge-
setz mehrmals reformiert. Einerseits wurden viele technische Unstimmigkeiten 
und Fehler behoben, andererseits wurden die Attraktivität und Funktionalität der 
Konzessionen verbessert; unter anderem wurde die staatliche Finanzierung der 
Konzessionsprojekte wesentlich erleichtert. Die Konzessionen werden zuneh-
mend im Kontext der globalen Entwicklung der öffentlich-privaten Partnerschaft 
(ÖPP) verstanden. Insbesondere Kasachstan hat im Jahr 2013 die ÖPP als 
Rechtsinstrument in das KonzessionsG aufgenommen und die Konzession als 
eine Form der Umsetzung von ÖPP-Projekten definiert. Dabei wurden viele In-
strumente aus dem von der EU-Kommission erarbeiteten Grünbuch der ÖPP18 
aufgenommen. Im Jahr 2015 wurde ein eigenständiges kas. ÖPP-Gesetz verab-
schiedet, das Konzession als eine Art von ÖPP definiert. Auch in Russland wurde 
2015 ein Gesetz „Über staatlich-private und kommunal-private Partnerschaften“ 

15 Während im russischen Gesetz die Verträge zwischen den Konzedenten und den Konzes-
sionären als Konzessionsvereinbarungen (koncessionnye soglašenija) bezeichnet werden, 
spricht das kasachische Gesetz von Konzessionsverträgen (koncessionnye dogovory). Inhalt-
lich sind die Begriffe „Vereinbarung“ und „Vertrag“ identisch. Die originaltreue Begrifflichkeit 
(Konzessionsvereinbarung für Russland und Konzessionsvertrag für Kasachstan) wird aus 
Klarstellungsgründen in der Arbeit beibehalten.

16 Gesetz der Republik Kasachstan v. 07.07.2006 Nr.  167-III (i. d. F. v. 30.11.17) „Über 
Konzessionen“, Kazachstanskaja pravda 2006, Nr.  177, S.  25148 (zit.: kas. KonzessionsG).

17 Aliyev, Der Staat als Vertragspartner, S.  89, 97 ff.
18 Grünbuch zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvor-

schriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen v. 30.04.2004, KOM(2004) 327.
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verabschiedet.19 Das Gesetz bietet neben Konzessionen ein weiteres Instrument 
für die Umsetzung der ÖPP-Projekte.20

In den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten der Konzessionsgesetze wurden 
sowohl in Russland als auch in Kasachstan nur wenige Konzessionsprojekte um-
gesetzt. Insbesondere in Kasachstan verlief die Entwicklung nur schleppend. 
Nach den zahlreichen Reformen erachten aber die Regierungen beider Länder 
die Konzessionen heute als ein geeignetes Instrument für den Infrastrukturauf-
bau. Die ersten Konzessionsvorhaben im Wert von 5 Milliarden Rubel (1 Euro 
entspricht ca. 70 RUB) wurden in Russland bereits begonnen. Russland will mit-
hilfe von Konzessionen insbesondere sein marodes Straßennetz und die kommu-
nale Infrastruktur modernisieren.21 Der sehr strenge Rahmen für die Finanzie-
rung der Infrastrukturprojekte durch nichtstaatliche Pensionsfonds und den Nati-
onalen Wohlfahrtsfonds wird nach und nach gelockert. So dürfen seit 2014 die 
nichtstaatlichen Pensionsfonds 10 % ihres Portfolios in Konzessionsprojekte in-
vestieren.22 Der Nationale Wohlfahrtsfonds ist in eines der größten Straßenaus-
bauprojekte Russlands eingestiegen.23 

Die ÖPP-Vorhaben generell und die Konzessionen insbesondere liefern seit 
Jahren international viel Stoff für wissenschaftliche Diskussionen. Als Beispiel 
können die Fragen über Umfang und Grenzen der Zulässigkeit der Übertragung 
von öffentlichen Aufgaben an Privatpersonen24 oder auch die Mechanismen der 
Anpassung von langfristigen Verträgen mit der öffentlichen Hand25 genannt wer-
den. Ein zentrales Thema für die Entwicklungs- und Transformationsstaaten ist 
das Spannungsverhältnis zwischen den Funktionen der öffentlichen Hand als 
Vertragspartei und als Adressat öffentlich-rechtlicher Bindungen und die damit 
verbundene Gewährleistung der Schutzmechanismen gegenüber den Konzessio-
nären. In Russland und Kasachstan wird diese Thematik durch eine Vielzahl von 

19 Föderales Gesetz v. 13.07.2015 Nr.  224-FZ (i. d. F. v. 03.07.2016) (zit.: ÖPP-Gesetz). 
20 Zu dem irreführenden Namen und zur Abgrenzung zu Konzessionen s. B.II.2.
21 S. B.II.1.
22 Regelung der Zentralbank der Russischen Föderation v. 25.12.2014 Nr.  451-P (i. d. F. v. 

27.05.2016).
23 Verfügung der Regierung der Russischen Föderation v. 22.05.2014 Nr.  875-r. 
24 von Münch, Das Spannungsverhältnis zwischen funktionaler Privatisierung und demo-

kratischer Legitimation, Tübingen 2014; Miranda, Concession Agreements: From Private Con-
tract to Public Policy, Yale L.J. 2007, S.  510–549; Kletzander, Archiv für Kommunalwissen-
schaften 1995, Bd.  34, S.  119–135.

25 Die Zulässigkeit der Änderung von Vergabeverträgen war Gegenstand mehrerer Ent-
scheidungen nationaler Gerichte von EU-Mitgliedstaaten und des EuGH, z. B. EuGH 19.06. 
2008 – Rs. С-454/06 – „Pressetext“ – NJW 2008, 3341; EuGH 13.04.2010 – Rs. C-91/08 – 
„Wall“ – VergabeR 2012, 643–653. Auch in der Literatur wurde dieses Phänomen eingehend 
untersucht, s. z. B. Poschmann, Vertragsänderung unter dem Blickwinkel des Vergaberechts; 
Wagner/Jürschik, VergabeR 2012, S.  401–409.
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Grundsatzfragen, die in den Transformationsstaaten oft noch ungeklärt sind, 
überlagert. Damit laufen in diesen Staaten Entwicklungen, die in den Industrie-
staaten nacheinander erfolgten, parallel. So wird z. B. einerseits über die allge-
meinen rechtlichen Grundlagen wie die Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften 
und andererseits über allgemeine rechtliche Regulierung von hochkomplexen 
Finanzinstrumenten gleichzeitig diskutiert. Damit ist es auf der einen Seite zwar 
eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch eine dringende Notwen-
digkeit, solche komplexen Instrumente wie Konzessionen zeitgleich mit den 
Grundlagen des Zivil- und Verwaltungsrechts zu erschließen. 

Darüber hinaus bietet das Konzessionsrecht ein gutes Exempel für die Ausei-
nanderentwicklung von postsowjetischen Rechtsordnungen. Während sich die 
Konzessionen betreffenden Regelungen in Russland und Kasachstan zunächst 
noch sehr stark ähnelten, entwickelten sich diese Institute in den vergangenen 
Jahren immer weiter auseinander. Vertiefte Untersuchungen dazu liegen nicht 
vor. Interessant ist aber auch der Gegentrend der Harmonisierung der Gesetzge-
bungen von Weißrussland, Kasachstan und Russland im Rahmen der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion (EAWU).26 Damit folgen diese Staaten einem Zickzack-
kurs, der noch wissenschaftlich aufzuarbeiten ist. 

III. Ziel der Arbeit und Untersuchungsgegenstand

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine vergleichende Untersuchung der Eignung 
der russischen Konzessionsvereinbarungen bzw. der kasachischen Konzessions-
verträge als Rechtsinstrumente für die Diversifizierung der Wirtschaft und den 
Ausbau der Infrastruktur.

26 Der Vertrag über die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) wurde am 29.05.2013 in As-
tana unterschrieben. Es wurde mit Ratifikation des Vertrags bis zum Jahr 2015 gerechnet. Die 
Eurasische Wirtschaftsunion wird als eine weitere Stufe der Integration von Weißrussland, Ka-
sachstan und Russland begriffen. Der Ursprung dieser Integration geht zurück auf die Grün-
dung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Weißrussland, Kasachstan, Kirgisis-
tan, Russland und Tadschikistan im Jahre 2000, gegründet durch das Übereinkommen zur 
Gründung der EAWU, unterzeichnet am 10.10.2000 in Astana, SZ RF 2002, Nr.  7 Pos.  632, auf 
Englisch abrufbar unter: <http://evrazes.com/docs/view/95>. Zurzeit besteht zwischen Weiß-
russland, Kasachstan und Russland eine Zollunion (Übereinkommen über die Gründung einer 
Zollunion, unterzeichnet am 06.10.2007 in Duschanbe, SZ RF 2011, Nr.  12, Pos.  1552); diese 
drei Staaten haben den Aufbau eines gemeinsamen Wirtschaftsraums beschlossen (Deklaration 
zur wirtschaftlichen Integration v. 18.11.2011, <www.eurasiancommission.org>). S. ausführ-
lich zu den Integrationsprozessen bis Mitte 2013: Aliyev, Osteuropa Recht 2013, S.  378–390; 
Ehlers/Wolfgang/Schröder, Rechtsfragen der Eurasischen Zollunion, Frankfurt am Main, 2011; 
Schewe/Aliyev, GYIL 2011, Bd.  54, S.  565–608. 
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Dabei werden lediglich die rechtlichen Aspekte nach dem geltenden Recht 
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung untersucht. Die für die meisten 
Transformationsstaaten typischen Probleme Korruption und Misswirtschaft wer-
den im Rahmen der vorliegenden Arbeit zwar berücksichtigt, stehen aber nicht 
im Fokus der Untersuchung. So bedürfte z. B. die Beurteilung der auf die Sen-
kung der Korruptionsanfälligkeit gerichteten Instrumente eingehender empiri-
scher Untersuchung, die hier nicht geleistet werden kann. 

Der Untersuchungsgegenstand der Arbeit beschränkt sich auf die vertragli-
chen Verhältnisse zwischen dem Konzedenten und dem Konzessionär. Eine sol-
che Untersuchung ist jedoch ohne eine Darstellung der Prozesse, welche die 
Konzessionsverhältnisse anbahnen und begleiten, kaum möglich. Aus diesem 
Grund werden sowohl die Ausschreibungsverfahren nach russischem und kasa-
chischem Recht als auch Verhältnisse zwischen dem Konzedenten und dem Kon-
zessionär, welche die Konzessionsvereinbarungen bzw. Konzessionsverträge 
flankieren, dargestellt. 

Russische Konzessionsvereinbarungen und kasachische Konzessionsverträge 
sind selbstständige, gesetzlich definierte Vertragstypen (Art.  3 Pkt.  1 Konzessi-
onsG bzw. Art.  1 Nr.  18 kas. KonzessionsG). Die gesetzlichen Vorschriften sehen 
aber ausdrücklich auch die Anwendbarkeit von Vorschriften über andere Vertrag-
sarten auf Konzessionsvereinbarungen bzw. Konzessionsverträge vor (Art.  3 
Pkt.  2 KonzessionsG bzw. Art.  2 Pkt.  1 kas. KonzessionsG). Demzufolge werden 
auch die entsprechenden Vorschriften des russischen und des kasachischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB27 bzw. kas. ZGB28) dargestellt. 

Nicht angesprochen werden dagegen die Aspekte der Streitbeilegung, die si-
cherlich Gegenstand einer selbstständigen Untersuchung sein können. Finanzie-
rungsinstrumente, welche für die Umsetzung von Konzessionsprojekten zur An-
wendung kommen, werden nur insoweit angesprochen, als dies für die Analysen 
der Regelungen über Konzessionen notwendig ist.

Die Konzessionsvereinbarungen bzw. Konzessionsverträge regeln komplexe 
Verhältnisse zwischen der öffentlichen Hand und dem privaten Investor, die auf 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben gerichtet sind. Dementsprechend stehen die 
Konzessionen, wie auch viele andere öffentlich-private Verhältnisse, im Span-
nungsfeld zwischen dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht. Das russische 

27 Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, Teil 1 v. 30.11.1994 Nr.  51-FZ (i. d. F. v. 
23.07.2013), SZ RF 1994, Nr.  33, Pos.  3301; Teil 2 v. 26.01.1996 Nr.  14-FZ (i. d. F. v. 
23.07.2013), SZ RF 1996, Nr.  5, Pos.  410 (zit.: ZGB).

28 Zivilgesetzbuch der Republik Kasachstan: Allgemeiner Teil v. 27.12.1994 (i. d. F. v. 
21.05.2013), Vedomosti Verchovnogo Soveta Respubliki Kazachstan 1994 Nr.  23–24, Pos.  187; 
Besonderer Teil v. 01.07.1999 Nr.  409-I (i. d. F. v. 04.07.2013), Vedomosti Parlamenta Respub-
liki Kazachstan 1999 Nr.  16–17, Pos.  642 (zit.: kas. ZGB).
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wie auch das kasachische Konzessionsgesetz sehen ausdrücklich die Anwend-
barkeit der Vorschriften des entsprechenden Zivilgesetzbuches auf Konzessions-
vereinbarungen bzw. Konzessionsverträge vor. In der vorliegenden Arbeit wird 
der Hauptakzent auf die Untersuchung der zivilrechtlichen Regulierung gelegt. 
Es bestehen aber auch zahlreiche öffentlich-rechtliche Vorschriften, die auf Kon-
zessionsvereinbarungen bzw. Konzessionsverträge Anwendung finden. Diese 
Vorschriften wurden ebenfalls in die vorliegende Analyse einbezogen.

IV. Methodisches Vorgehen

Methodisch ist die vorliegende Arbeit als Vergleich zwischen dem russischen 
und dem kasachischen Konzessionsrecht aufgebaut. Sowohl die russischen Kon-
zessionsvereinbarungen als auch die kasachischen Konzessionsverträge wurden 
mit dem Ziel der Diversifizierung der Wirtschaft und Modernisierung der Infra-
struktur ins Leben gerufen. Andere Rechtsordnungen, einschließlich der deut-
schen und der europäischen, werden nur punktuell herangezogen. Eine vollstän-
dige vergleichende Analyse vor dem Hintergrund des deutschen sowie des euro-
päischen Rechts würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Eine solche Analyse ist 
in vielen Fällen nur bedingt möglich, da das deutsche Recht keine speziellen 
Vertragsformen enthält, die mit den Konzessionsvereinbarungen bzw. den Kon-
zessionsverträgen vergleichbar wären. Darüber hinaus sind die Probleme, die in 
diesem Themenbereich im deutschen bzw. im europäischen Recht einerseits und 
im russischen bzw. kasachischen Recht andererseits auftreten, nur in Teilberei-
chen vergleichbar. Die Arbeit wurde aber so verfasst, dass sie auch ein mit dem 
russischen bzw. dem kasachischen Recht nicht vertrauter Leser gut nachvollzie-
hen kann.

Die Arbeit ist in sieben Kapitel aufgeteilt. In Kapitel B werden das Phänomen 
der öffentlich-privaten Partnerschaft und deren Geschichte sowie die aktuellen 
Entwicklungen auf diesem Gebiet in Russland und Kasachstan kurz dargestellt. 
Anschließend wird die in der Literatur sehr umstrittene Frage der Rechtsnatur 
von Konzessionsvereinbarungen bzw. von Konzessionsverträgen untersucht 
(Kapitel C). Der Gegenstand von Konzessionsvereinbarungen bzw. Konzessi-
onsverträgen sowie die Rechtsstellung der Vertragsparteien werden in den Kapi-
teln D bzw. E behandelt. Die Konzessionsvereinbarungen und Konzessionsver-
träge werden fast immer infolge einer Ausschreibung und anschließender langer 
Verhandlungen abgeschlossen. Dementsprechend komplex sind die Fragen in 
Bezug auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit von Konzessionsverein-
barungen bzw. Konzessionsverträgen. Aus diesem Grund ist Kapitel F dem Zu-
standekommen von Konzessionsvereinbarungen und Konzessionsverträgen ge-
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widmet. Die Pflichten und Rechte der Konzedenten und Konzessionäre werden 
anschließend in Kapitel G eingehend untersucht. Die Langfristigkeit von Kon-
zessionsprojekten bedingt die Notwendigkeit von Anpassungen während der 
Projektlaufzeit. Diese Notwendigkeit steht im Spannungsverhältnis zum Gebot 
der Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse. Kapitel H der Arbeit be-
handelt deshalb die Mechanismen der Vertragsänderung bzw. -anpassung. Ab-
schließend werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

In allen Teilen der Arbeit wird zunächst die russische Konzessionsvereinba-
rung behandelt und anschließend der kasachische Konzessionsvertrag verglei-
chend zum russischen Recht dargestellt. Es ist wesentlich mehr Literatur und 
Rechtsprechung zum russischen Recht im Allgemeinen und zu den Konzessions-
vereinbarungen im Besonderen vorhanden. Die ausführliche Analyse des russi-
schen Rechts erlaubt es, den kasachischen Teil der Untersuchung mit einem Ak-
zent auf die Unterschiede darzustellen.

Eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass Fragen des all-
gemeinen Zivil- und Verwaltungsrechts, die sich im Zusammenhang mit Kon-
zessionen stellen, teilweise vertieft behandelt werden. Dies hat zwei Gründe. 
Einerseits wird dadurch dem mit dem russischen bzw. kasachischen Recht nicht 
vertrauten Leser der Einstieg in die Materie der Untersuchung erleichtert. Ande-
rerseits befinden sich derzeit viele Institute im Umbruch, z. B. wurden im Rah-
men der Reform des russischen Zivilgesetzbuchs die Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen der Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften neu geregelt.29 Die Ar-
beit leistet einen Beitrag zur Klärung der Dogmatik in diesem Bereich.

29 Föderales Gesetz v. 30.12.2012 Nr.  302-FZ „Über Änderungen der Kapitel 1, 2, 3 und 4 
des ersten Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation“, SZ RF 2012, Nr.  53, 
Pos.  7627.



B. Kooperation zwischen dem Staat  
und Privatpersonen

I. Ein Blick in die Geschichte

1. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert

Die Geschichte der Kooperation zwischen dem Staat und Privatpersonen bei Er-
füllung von öffentlichen Aufgaben reicht bis in die Antike zurück. Bereits in den 
frühen Hochkulturen hat es dieses Phänomen gegeben. Insbesondere die Funkti-
on der Steuereintreibung wurde seinerzeit in private Hände gegeben. Bereits in 
der Bibel werden die Steuereintreiber erwähnt.1 Auch im alten Russland war die 
Tradition der privaten Steuereintreibung bekannt. Das erste russische Gesetz 
„Russkaja prawda“ erwähnt private Steuereintreiber „viry“, die das Recht auf 
Steuereintreibung vom Souverän erwarben.2 Verbreitet war das System des sog. 
„kormlenije“ (von russisch „kormit’“ – ernähren). Einzelne Personen wurden 
mit staatlichen (polizeilichen) Funktionen betraut und erhielten im Gegenzug das 
Recht, von der Bevölkerung ihren Unterhalt zu verlangen. Dieses System war für 
die Tauschwirtschaft typisch und wurde erst im Jahre 1555 abgeschafft.3 Statt-
dessen folgte das System des „otkup“, das einer klassischen mittelalterlichen 
Konzession ähnelte. Eine Person konnte das Recht auf eine bestimmte, nur ihr 
vorbehaltene Tätigkeit erwerben. So waren insbesondere die Wein- und Salzkon-
zessionen verbreitet. Im Laufe der Zeit wurden auch Rechte auf Förderung von 
Bodenschätzen, Fang von Pelztieren sowie auf den Betrieb von Industrieobjek-
ten an Privatpersonen verkauft.4 Peter der Große erweiterte diese Praxis. In den 
neuen Verträgen verpflichtete sich der Staat, das Material und die Arbeitskraft 
zur Verfügung zu stellen, der Unternehmer musste die gesamte Produktion zum 

1 S. z. B. Mk 2,13–17; Lk 5,27–32.
2 Belickaja, IGiP 2010, Nr.  21, S.  21, 23.
3 Popov, IGiP 2007, Nr.  5, S.  4.
4 So wurde das Recht auf Förderung von Eisenerz und Bau einer Eisenhütte bereits im Jahr 

1555 einem dänischen Unternehmer eingeräumt. Kostomarov, Grundriss des Handels im Mos-
kauer Staat im 16. und 17. Jahrhundert, S.  194.
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